
Umweltzentrum Kreis Schwäbisch Hall e.V. 
Vereinigung und gemeinsame Geschäftsstelle der Naturschutzverbände im Landkreis Schw. Hall 

 Am Säumarkt 10/11, 74523 Schwäb. Hall, Tel 0791/55967 Fax 9540780 

www.umweltzentrum-schwaebisch-hall.de ; Email: umweltzentrumSHA@web.de 
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Betr: Stellungnahme Regionalplanentwurf 2020 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
entschuldigen Sie bitte die reichlich verspätete Abgabe, die zuerst durch Ausfall einer Mit-
arbeiterin und schließlich durch einen Datenverlust verursacht wurde. Außerdem haben viele 
unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter, welche uns in der Vergangenheit unterstützt haben, an-
gesichts der schweren Lesbarkeit des Planes das Handtuch geworfen, wodurch sich die Ar-
beit auf den Unterzeichner konzentriert hat. Wir bitten Sie ganz herzlich darum, beim nächs-
ten Plan doch bitte wieder auf einen größeren Maßstab zurückzugreifen. Wir hoffen, dass Sie 
unsere Vorstellungen noch mit in Ihre Auswertung einfließen lassen können. 
 
Die Stellungnahme ergeht im Namen der anerkannten, dem Umweltzentrum angeschlosse-
nen Mitgliedsverbände. Die grundsätzlichen Aussagen des BUND-Regionalverbandes wer-
den auch für unseren Bereich mitgetragen. Zu den mehr allgemeinen Anmerkungen haben 
wir – orientiert am Textteil – folgende Abmerkungen: 
 
• Die eingetragenen FFH- und NS-Gebiete sollten grundsätzlich mit der Widmung 

„Vorranggebiet für den Naturschutz“, die LSGs als Vorbehaltsgebiete versehen werden 
bzw. dies im Textteil so festgelegt werden. Dann gilt im Planentwurf diese Widmung nur 
noch für bislang ungeschützte Flächen. Die von ihnen jetzt praktizierte Vorgehensweise 
trennt unzulässigerweise in vom RV taxierte „bessere und schlechtere“ Schutzgebiete. 

• Zahlreiche vorgeschlagene Bauflächen berühren ökologisch hochwertige Gebiete. Der 
Regionalplan droht hier die Funktion eines Wegbereiters für die Zerstörung dieser Werte 
zu übernehmen. Wir halten es – wie bei den Rohstoffsicherungsflächen geschehen - für 
erforderlich, dass der RV in einer Anhörungsrunde die Vorstellungen der Kommunen zur 
Diskussion und Prüfung stellt, bevor sie in diesen Plan aufgenommen werden. Im Rah-
men dieser Gesamtanhörung kann dies arbeitstechnisch kaum geleistet werden. 

• Uns sind zahlreiche Baugebietsplanungen von Kommunen bekannt, die in diesem 
Planentwurf fehlen. Umgekehrt tauchen hier Flächen auf, von welchen bislang nicht die 
Rede war. Dies legt den Verdacht nahe, dass bestimmte Kommunen nicht mit offenen 
Karten spielen, sondern versuchen, sich in einer zwei-/mehrgleisigen Strategie Bauflä-
chen zu sichern. Dies zeigt sich auch beim Blick auf den alten Regionalplan, an den sich 
viele Kommunen in keinster Weise gehalten haben, sie haben ihre bauliche Entwicklung 
nach eigenem Gusto vorangetrieben. Jedoch dort, wo es infolge anderer Interessen Wi-



derstände gab, hat man natürlich gerne auf die Regionalplanung zurückgegriffen…  Wir 
fordern den Regionalverband deswegen auf, sofort deutlich restriktiver mit den Wünschen 
der Kommunen umzugehen, will er seine eigentlich angedachte lenkende Funktion nicht 
zulasten der eines Erfüllungsgehilfen verlieren. 

• Die geradezu inflationäre Ausdehnung des Planungsinstrumentes „Regionaler Grünzug“ 
verwundert uns. Schön wäre es, wenn mit dieser Ausdehnung auch die entsprechende 
planungsrechtliche Wirksamkeit verbunden wäre in der Bedeutung, dass zum hier ge-
wünschten Erhalt der Ressource „Landschaft“ zukünftig der Neubau von Straßen , die 
Zersiedelung durch landwirtschaftliche Aussiedlungen (Mastställe), die langfristige Erwei-
terung der Abbaustätten oder die Neuausweisung großer Siedlungsflächen verhindert, 
zumindest aber erschwert werden soll.  
Doch weit gefehlt: Z. B. die Westumgehung und die Umfahrungen Michelfeld und Unter-
münkheim liegen mitten im ausgewiesenen Grünzug (dabei haben Straßen sowohl ökolo-
gisch wie auch bezüglich der menschlichen Wahrnehmung mit das höchste Entwertungs-
potential). Auch gegen die Privilegierung landwirtschaftlicher Vorhaben wird der Regio-
nalplan nichts ausrichten können – vermutlich fragt man bei Ihnen bei solchen Vorhaben 
nicht einmal an. Auch eine Reihe von Abbaustätten, die sich sicher über Generationen 
hinweg ziehen werden (und eben nicht nur eine „vorübergehende Beeinträchtigung“ dar-
stellen) liegen mitten im Grünzug. Dabei nur die konkrete Abbaufläche aus dem Grünzug 
auszusparen - wie am Beispiel der riesigen Abbaustätte östlich Satteldorf zu sehen – ist 
Makulatur, da sich die Störung weit in die Umgebung auswirkt.  
Dass man schließlich zu allen Siedlungsflächen eine großzügige Schamgrenze einhält, 
zeigt am deutlichsten die Zahnlosigkeit dieses Planungsinstrumentes, denn ganz im Ge-
genteil suggeriert es den Gemeinden sogar ihre Möglichkeiten, wie weit sie scheinbar 
ohne Konflikt mit dem Natur- und Landschaftsschutz in die freie Landschaft vorstoßen 
können. Und mit dieser Schamgrenze wird dann eben – wie schon vom letzten zu diesem 
RP-Entwurf – bei der nächsten Fortschreibung wieder weiter zurückgewichen.  
Auch wenn es Sie wundert: Wir sprechen uns deswegen für eine ggf. deutlich reduzierte 
Ausweisung des Regionalen Grünzuges aus, die sich auf potentielle Konfliktbereiche re-
duziert und verbunden ist mit der Maßgabe, dass dort die oben angeführten Vorhaben 
unter einem grundsätzlichen Vorbehalt stehen.  

• Der RPlan nimmt zahlreiche Wünsche der Kommunen nach Umgehungstrassen auf, teil-
weise mit völlig überzogenen Vorstellungen (siehe Wallhausen). Dabei ist laut Umwelt-
bundesamt infolge rückläufiger Bevölkerungszahlen und stagnierender Wirtschaft mit 
rückläufigen Verkehrszahlen zu rechnen. Wir sehen den RV in der Pflicht, im Sinne einer 
vorausschauenden Planung solche Entwicklungen in seinem Planwerk zu berücksichtigen 
und nicht weiter dem Anachronismus einer ständig weiter wachsenden Wirtschaft anzu-
hängen! 

• Ein Vergleich mit dem alten Regionalplan zeigt, das zahlreiche Grünzäsuren schlicht 
ignoriert wurden und heute fehlen. Auch hier zeigt sich die Wirkungslosigkeit der Planung. 

 
Bemerkungen zu einzelnen Textstellen: 
 
 
Zu 1.2.4.:  Ergänzung: Die Entwicklungsachsen sind im Blick auf die dort stattfindende 

bauliche Verdichtung so zu gestalten, dass der genetische Austausch für die 
Tierwelt möglich ist. 

Zu 1.2.6.: Ergänzung: Regionale Wirtschaftskreisläufe besitzen ein hohes Wertschöp-
fungspotential, vermeiden Transportwege und sollen deshalb im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung gestärkt und vermehrt entwickelt werden („Aus der 
Region für die Region“) 

Zu 2.1.5.: Ergänzung: Der Entstehung weiterer Verdichtungsräume außerhalb des punkt-
axialen Systems ist wirkungsvoll entgegenzuwirken. 



Zu 2.2. Z (2): Ergänzung: Nicht nur „ausreichende“, sondern „auch ökologisch leistungsfä-
hige“ Freiräume! 

            G (3): Der ÖPNV ist nicht „möglichst“, sondern „vor allem“ zu fördern! 
Zu 2.2.1. V 3 Eine solche neue Entwicklungsachse quer über die Täler hinweg lehnen wir 

entschieden ab, da sie eine bislang weniger tangierten Bereich übermäßig be-
lastet und neue Infrastrukturmaßnahmen wie Straßenbau nach sich zieht.  

Zu 2.3.4 V 2  Wir halten Gaildorf als neues Mittelzentrum für ungeeignet, weil es baulich jetzt 
schon an seine Grenzen stößt und von einer hochwertigen naturnahen Kultur-
landschaft umgeben ist. Eine überproportionale Entwicklung wird zu großen 
Problemen führen. 

Zu 2.3.5 Eine Aufwertung des Bereichs Bühlertann-Obersontheim-Vellberg wird 
entschieden abgelehnt, da dort bereits jetzt die bauliche Entwicklung aus dem 
Ruder läuft und dem Bühlertalbereich nicht noch weitere Belastungen zugefügt 
werden können.  

Zu 2.4.1 G 4 Interkommunale Gewerbegebiete lehnen wir ab, da sie meist einen völlig 
„neuen“  (= unbebauten) Teil der Landschaft in Anspruch nehmen. Stattdessen 
sprechen wir uns für so genannte „Gewerbeflächenpools“ aus, bei denen ein 
bestehendes Gewerbegebiet einer Gemeinde von mehreren Gemeinden be-
wirtschaftet wird. 

              Z 5 Die zu geringen Zahlen für den ländlichen Raum führen zu den flächenintensi-
ven EFH-Gebieten! 

              Z 6 ergänzen: Einer Entwicklung im Bestand ist gegenüber einer Neuausweisung 
von Bauflächen der Vorrang zu geben. 

Zu 2.4.3.: Wir halten es für falsch, zur Schwerpunktsetzung die Mindestgröße eines 
neuen Wohngebietes festzulegen. Stattdessen muss das mögliche Potential an 
Innenverdichtung herangezogen werden. 

           S. 46: Man fragt sich, warum angesichts 1900 ha planerisch gesicherter Gewerbeflä-
che überhaupt weitere Flächen neu ausgewiesen werden sollen! 

Zu 4.1.2.: Nur das Angebot auf der Tauberbahn zu „sichern“, ist zu wenig, genauso wie 
nur eine „Weiterführung der Überlegungen“ für ein Containerterminal oder die 
„möglichste Aufrechterhaltung“ des Wagenladungsverkehrs. Hier müssen deut-
licher Worte fallen wie „Verbesserung“, „Planung“ oder „Ausbau“!!! 

Zu 4,1,4.: Einen Anschluss an das internationale Luftverkehrsnetz lehnen wir entschieden 
ab, weil dies eine Aufstockung des Landeplatzes Hessental zum Regionalflug-
hafen bedeuten würde. Uns wurde im PFV jedoch zugesichert, dass dies nicht 
geschehen wird. Eine Weiterentwicklung des Landeplatzes ist somit nicht vor-
gesehen! 

 
Zu den einzelnen Gemeinden des Landkreises  SHA gibt es folgende zusätzliche konkrete 
Anmerkungen: 
 
 
Gemeinde Situation/Problematik  Anregungen  / Alternativen 

Unzureichender Anschluss der Gewerbeflächen an DB Verbesserung / Erweiterung einfor-
dern. 

Blaufelden  

Blaubachtal nördliche Blaufelden ökologisch hochwertig Als Vorrangbereich Naturschutz 
eintragen 

Braunsbach Keine weitere spornartige Erweiterung der Hangbebauung 
südlich Braunsbach (Raingasse) im LSG. Ökologisch 
hochwertiger Bereich! 

Entschiedene Ablehnung - strei-
chen 

Bauliche Erweiterungsfläche am Nordrand von Bühlertann 
greift in wertvolle Streuobst- und Heckenbestände ein. 

Bühlertann 

Südliche Baufläche liegt exponiert und ufert zur freien 
Landschaft aus 

Flächen streichen bzw. im Süden 
zumindest deutlich reduzieren – 
Bühlertann hat sich in den letzten 
10 Jahren so uns so mit einer 
maßlosen, nicht nachhaltigen Er-



 weiterung seiner Wohnbauflächen 
hervorgetan  

Baufläche N Bühlerzell berührt hochwertige Hangbereiche 
mit  Blumenwiesen, Hohlweg,  Streuobst und Hecken. 
Hoher Erschließungsaufwand, landschaftlich sehr emp-
findlich 

Reduzieren auf den Teil östlich des 
Hohlweges 

Bühlerzell 

Hochwertigkeit des oberen Bühlertals nicht ausreichend 
gewürdigt – gehört im Landkreis zu den visuellen und 
ökologischen Highlights.  

Unbewaldete Tal- und Hangberei-
che südlich Bühlerzell deutlich 
größer zumindest als Vorbehalts-
gebiet für den Naturschutz auswei-
sen. 

Erweiterung Gewerbefläche NO Rossfeld in wertvollem 
Feuchtgrünland, spornartiger „Auswuchs“ in die freie 
Landschaft 

Erweiterungsfläche streichen, Po-
tential im Militärbereich und SO 
Ingersheim völlig ausreichend 

Fehlende Grünzäsur zwischen Rossfeld und Roter Buck 
„Ersatz-Grünzäsur“ westlich Rossfeld macht dagegen 
keinen Sinn!) 

Wichtige Grün-/Frischluftschneise, 
auf die noch beim letzten Plan 
größten Wert gelegt wurde -> ein-
fügen 

Erweiterung BG westlich Rossfeld hinein in klein struktu-
rierte Landschaft mit wertvollen Vogelvorkommen 

Ökologisch nicht vertretbar – strei-
chen! 

Fehlender Verknüpfung von Berufspendlern mit dem Zug-
verkehr 

Neuer DB-Haltepunkt südlich 
Rossfeld und am Bahnhof Jagst-
heim. 

Spornartige Erweiterung der Siedlungsfläche von Gold-
bach im Westen zum einen landschaftlich schädlich, zum 
andern Eingriff in wertvolles Feuchtgrünland, unweit davon 
Vorkommen hoch bedrohter Wiesenbrüter 
 

streichen 

Geplante Baufläche östlich Tiefenbach tangiert NSG 
Jagsttal 

Südliches Drittel streichen 

Crailsheim 

Grünzäsur zwischen Ingersheim und Kreuzberg-West fehlt einfügen 
Fichtenau Vegetationskundlich höchstwertige Biotopflächen am 

Rohr- und Hagenbuschweiher  
Ausweisung (Rohrweiher) und 
Höherstufung (Hagenbuschweiher) 
als Vorranggebiet für Naturschutz 

Eine weiteres Vordringen der Bebauung im Osten hin zum 
ökologisch hochwertigen Viechberg wird abgelehnt, 
ebenso die ausufernde Gewerbebebauung im Südosten 

streichen Fichtenberg 

Fichtenberg ist für uns im Landkreis das Paradebeispiel für eine völlig misslungene bauli-
che Entwicklung. Die Vorgaben des RP haben hier keine Rolle gespielt 

Frankenhardt Ökologisch höchstwertige Bereiche finden keine Beach-
tung: Hangflächen Ö, N und westlich von Oberspeltach 
sowie rings um Markertshofen jeweils mit Streuobst und 
Extensivweiden sowie, Heckenlandschaft mit Weiher zwi-
schen Bechhof und Steinbach, Heidereste N von Un-
terspeltach, Fleckenbachsee 

Als Vorranggebiet Naturschutz 
aufnehmen. 

Der neue Gewerbestandort bei Münster bedeutet die Be-
anspruch hochwertigen Feuchtgrünlandes (Trollblumen-
vorkommen) und ein ausufernde Zersiedelung, die wir 
strikt ablehnen 

streichen 

Der nördliche Teil (ab Schloss) der Umgehungsstraße wird 
von uns wegen der starken Eingriffe in die Kocheraue 
entschieden abgelehnt 

streichen 

Eine weitete Beanspruchung der Kocheraue bei Unterrot 
für Gewerbe ist ökologisch unvertretbar 

Erweiterungsfläche streichen. 

Gaildorf 
 

Der Siedlungsschwerpunkt nördlich Großaltdorf bean-
sprucht wertvolle Blumenwiesen in FFH-Qualität 

Teilbereiche herausnehmen. 

Gerabronn -  
Ilshofen Fehlende Grünzäsur zwischen Ilshofen und Eckartshau- Grünzäsur eintragen 



sen – kein Zusammenwachsen der für sich allein großen 
Siedlungsbereiche 
Starke Landschaftszersiedelung durch neues BG südlich 
Ilshofen  

Verzicht – als Alternative Fläche 
nördlich Gewerbegebiet Eckarts-
hausen Kreisstraße. 

Die weitere Ausweisung von Gewerbeflächen zwischen 
„Vieh-Arena“ und Gewerbegebiet Großallmerspann hat auf 
dieser Kuppenlage verheerende Zersiedelungswirkung. 
Zusammen mit den Gewerbeflächen an der Autobahn 
droht hier ein strukturloser Siedlungsbrei, wir er bislang 
nur im Verdichtungsbereich bekannt ist. 
(Die „Arena“ ist ein Musterbeispiel dafür, wie derartige 
Neubauten mitten in der Landschaft als Anlass/Kristallisa-
tionspunkt für weitere Siedlungsflächen dienen) 

Entschiedene Ablehnung. 

Fehlende Grünzäsur zwischen Ilshofen und Großall-
merspann, Siedlungsband zur Autobahn muss gegliedert 
werden. 

Grünzäsur eintragen 

Klare räumliche Trennung zwischen Lendsiedel und Kirch-
berg, ansonsten unschönes Siedlungsband.  

Grünzäsur einfügen 

Gewerbegebiet südlich Kirchberg reicht in Hochlage bis an 
Wald – starke Beeinträchtigungen 

Waldabstand, Fläche reduzieren. 
Schließlich hat Kirchberg ein inter-
kommunales Gewerbegebiet! 

Kirchberg/Jagst 

Zu ausufernde Bebauung südlich Lendsiedel Streichen/verlagern 
Umgehung Bergbronn: Starker Landschaftsverbrauch, bei 
der  sehr kurzen OD ist  - bis auf wenige Gebäude – ge-
nug Raum für passiven Lärmschutz. 

Entschiedene Ablehnung, Strei-
chen! 

Asbacher Weiher mit westlich anschließenden großen 
Riedflächen Rastfläche Zugvögel und Biberlebensraum 

Ausweisung als Vorranggebiet 
Naturschutz 

Kressberg 

Neue Baufläche westlicher Ortsrand Waldtann 12-15 ha sind für diese Gemeinde 
deutlich zu viel, auf nördliche Hälfte 
verzichten. 

Langenburg Gewerbefläche Atzenrod ragt spornartig in Landschaft, 
zumal Hochlage, hoher Zersiedelungseffekt 

Verlagern/streichen 

Mainhardt Viele ökologisch sehr hochwertigen Bereiche fehlen Erheben und als Vorranggebiet 
eintragen 

Michelbach/Bilz Keine weitere Bebauung östlich von Michelbach in einem 
ökologisch höchstwertigen Bereich! 

streichen 

Die Umgehung Michelfeld bedeutet einen gewaltigen 
Landschaftsverbrauch, schlimme Eingriffe in das ökolo-
gisch hochwertige Biberstal und zudem eine nutzlose 
Verlagerung von Verkehrsproblemen 

Entschiedne Ablehnung – strei-
chen! 

Nachdem gerade das riesige Baugebiet Steinäcker er-
schlossen wird, kann ein weiteres großes und zudem 
ausuferndes Gebiet westlich des Ortes nicht hingenom-
men werden.  

Gebiet streichen 

Michelfeld 

Ökologisch höchstwertige Bereiche finden keine Beach-
tung, z.B. Hangbereiche um Molkenstein / Leoweiler, Fell-
berg östlich des Ortes 

Ausweisung als Vorranggebiet 
Naturschutz 

Eine über die jetzt genehmigten Pläne hinausgehender 
Erweiterung der Firma Klenk Richtung Hausen kann kei-
nes falls akzeptiert werden, das Tal ist durch den Betrieb 
schon jetzt maßlos überlastet 

Erweiterungsfläche streichen 

Eine Umgehung Hausen lehnen wir wegen der damit ver-
bunden nicht ausgleichbaren Eingriffe in das FFH-Gebiet 
der Rot entschieden ab. 

Streichen, dafür Schallschutzmaß-
nahmen im Ort 

Oberrot 

Viele ökologisch sehr hochwertigen Bereiche fehlen Erheben und als Vorranggebiet 
eintragen 

Obersontheim Der „Sprung“ der Gewerbefläche im Westen über die 
L1060 würde eine drastische Zersiedlung der (schon jetzt 

Fläche unbedingt streichen! Wenn 
unbedingt Bedarf besteht, besser 



ausufernden) Gewerbebebauung bedeuten. Ferner ist z. 
T. feuchtes und extensives Grünland betroffen. 

Richtung hausen im Anschluss an 
die schon bestehende Gewerbeflä-
che. Die Trennung gegenüber der  
Wohnbebauung kann wie in CR 
oder Kirchberg mittels Anlage eines 
Emissionsschutzwalles erfolgen 

Baufläche Nordrand Ummenhofen im Streuobstgebiet Soweit Obstwiese: streichen! 
Ökologisch höchstwertige Bereiche finden keine Beach-
tung, so westlich von „Sieh-Dich-Für“ und Weiler sowie 
eine ganze Reihe von Waldbuchten am Randes des Fi-
schachtales 

Ausweisung als Vorranggebiet 
Naturschutz 

Fehlende Grünzäsur zwischen Ober- und Untersontheim, 
kein Zusammenwachsen erwünscht 

Grünzäsur eintragen 

Umfahrung Obersontheim mit großem Landschaftsver-
brauch und starken Eingriffen bei der Bühlerquerung. 
Außerdem wird lediglich die seitherige Belastung auf die 
andere Ortseite  - zudem mit Wohnbebauung – verlagert. 

In dieser Form streichen. Es gibt 
zum selben „Preis“ sicher umwelt-
verträglichere Lösungen. 

Uttenhofen und Rieden sollten langfristig als eigenständige 
Siedlung bleiben 

Grünzäsur einfügen Rosengarten 

Ökologisch höchstwertige Bereiche finden keine Beach-
tung, so die Grünlandbereich südlich / westlich Sanzen-
bach 

Ausweisung als Vorranggebiet 
Naturschutz 

Die geschlossene Tongrube in Reubach benötigt keinen 
Vorbehaltsbereich mehr. 

Vorbehaltsbereich streichen 

Die als Gebiet für den Hochwasserschutz eingetragenen 
Bereiche zwischen Rot am See und Schainbach sind 
zugleich hochwertige Zugvögelrastplätze 

Als Vorranggebiet Naturschutz 
eintragen 

Die neue Gewerbefläche südlich Rot am See bedeutet 
eine ausufernde Zersiedelung  

Streichen. Besser entlang der 
Straße nach Musdorf oder am 
westlichen Ortsrand 

Rot am See 

Die Umgehung bedeutet einen extrem hohen Flächen-
verbrauch und greift in das  sehr hochwertige Brettachtal 
ein.  

Streichen 

Zu umfangreiche Ausweisung von Siedlungs- und Gewer-
beflächen (letztere greifen zudem in wertvolle Feuchtwie-
sen ein) 

Reduzierung der Gewerbefläche 
entlang Autobahn, Verzicht auf 
Siedlungsflächen westlich Grönin-
gen 

Fehlende Grünzäsur zwischen Satteldorf und Neidenfels, 
landschaftlich sinnvolle Trennung zwischen großem Ge-
werbegebiet und alter Ort. Keine „verbindende Auswei-
sung einer weiteren Gewerbefläche 

Grünzäsur eintragen, Gewerbege-
biet streichen 

Ökologisch höchstwertige Bereiche finden keine Beach-
tung, so Bereich Hornberg/Entenbach östlich Satteldorf, 
Hecken-/Hutungslandschaft bei Volkershausen-Simons-
berg-Ellrichshausen  

Als Vorrangbereich Naturschutz 
ausweisen  

Abgrenzung Abbaufläche Muschelkalk Bölgental zu nahe 
am NSG/FFH-Gebiet Jagsttal  

Abbaufläche zur Talkante 100 m 
zurücknehmen 

Satteldorf 

Unzureichende Anbindung von Satteldorf an DB  Reaktivierung des Bahnanschlus-
ses  

Schrozberg Unzureichender Anschluss der Gewerbeflächen an DB Verbesserung / Erweiterung einfor-
dern. 

Eine Umgehung Gelbingen wird nur bei Verzicht auf die 
Westumgehung toleriert 

Ggf. streichen Schwäbisch Hall 

Keine derart massive Neuausweisung von Bauflächen wie 
geplant! Z.B. Gailenkirchen mit wertvollen Grünbeständen, 
Bibersfeld, Wohnbaufläche westlich Hessental, Breiten-
stein, Tüngental, Gewerbefläche östlich Hessental. 
Diese Form der Stadtplanung läuft der von der Landesre-
gierung getragenen Aktion „Flächen gewinnen“ völlig ent-

Deutliche Reduzierung/Streichung 



gegen – wir sehen den Regionalverband in der flicht, hier 
mäßigend einzugreifen 
Fehlende Grünzäsur zwischen Breitenstein und Weckrie-
den, zwischen Gottwollshausen und Teurershof, zwischen 
Burgbretzingen und Hessental 

Grünzäsur einfügen 

 

In SHA sind in völlig unzureichender Weise Vorrangge-
biete für den Naturschutz ausgewiesen wie z. B. die 
Grünlandzone südlich Hessental zwischen Bahnlinie und 
Wald oder der Bereich östlich des Teurershof (Fäss-
lesbrunnen) 

Als Vorranggebiet Naturschutz 
eintragen. 

Stimpfach Ausufernde Gewerbeentwicklung im Südosten von 
Stimpfach „landschaftlicher Schandfleck“, Erweiterungsflä-
che tangiert LSG 

Im Osten deutlich größerer Abstand 
zum LSG 

Sulzbach-Laufen -  
Entschiedene Ablehnung der Umgehungstrasse, die in 
einen landschaftlich und ökologisch höchstwertigen Be-
reich eingreift. Wenn überhaupt kommt für uns nur eine 
Tunnellösung zwischen Ober- und Untermünkheim in 
Frage (statt Westumgehung Hall) 

streichen Untermünkheim 

Zersiedelung mit Gewerbegebieten im Bereich Kupfer / 
Übrigshausen – Siedlungsbrei! 

Reduzierung, Grünzäsur zwischen 
Kupfer und  Übrigshausen einfügen 

Die Massierung von Abbauvorhaben in diesem Bereich ist 
für Landschaft und Natur weine zu große Belastung – 
zumal es sich hier um ökologische sehr hochwertige Be-
reiche handelt.  

Zumindest auf die Abbaustätte 
östlich Schneckenweiler ist – wie 
von uns schon beim Rohstoffkon-
zept gefordert – zu verzichten 

In Vellberg sind in völlig unzureichender Weise Vorrang-
gebiete für den Naturschutz ausgewiesen wie z. B. das 
Lanzenbachtal östlich Eschenau oder das Tal zum „Hil-
pert.  

als Vorranggebiet Naturschutz 
aufnehmen 

Die Umgehung Vellberg zerschneidet und beeinträchtigt 
wertvollste Teile unserer Landschaft (FFH/NS-Gebiet 
Bühlertal) und wird abgelehnt. Nach Aussage der Kom-
mune ist die Hauptursache der LKW-Verkehr durch die 
Spedition Schmidt.  

Verzicht auf die Umgehung gleich-
zeitig mit einer (wesentlich kosten-
günstigeren) Förderung  für eine 
Verlagerung der Firma Schmidt hin 
zur Bühlertalstraße 

Neues Siedlungsgebiet zwischen Vellberg und Eschenau 
ragt extrem weit in die freie Landschaft, zumal Nähe 
FFH/NSG Bühlertal. 

Entschiedene Ablehnung! Deutlich 
bessere Alternativen in Großaltdorf, 
zumal hier besserer Anschluss an 
DB und A6 

Vellberg 

Mangelnde Anschließung DB Bau eines neuen DB-Haltepunktes 
westlich Talheim (Höhe Sportanla-
gen/Gewerbegebiet) 

Zu umfangreiche Ausweisung von Siedlungsflächen) Reduzierung der Siedlungsflächen 
östlich Wallhausen 

Unzureichende Anbindung Wallhausen an DB  Reaktivierung des Bahnanschlus-
ses  

Ökologisch höchstwertige Bereiche finden keine Beach-
tung, so das wald-/Wiesenmosaik zwischen Schleehardts-
hof und Schönbronn und der Bereich des Drachenwaldes 
inklusive Bachschwinde Weidenbach 

Als Vorrangbereich Naturschutz 
ausweisen  

Die Umgehung Wallhausen würde mit dieser Trasse einen 
unglaublich hohen Flächenverbrauch und die Zerschnei-
dung hochwertiger Landschaft und Natur bedeuten. Völlig 
untragbar! Wir fragen uns, wie sich der Regionalverband 
hier zum Handlanger einer derart größenwahnsinnigen 
Planung machen lassen kann? 

Streichen! 

Wallhausen 

Fehlende Grünzäsur zwischen Hengstfeld und Wallhausen  Grünzäsur eintragen 
Wolpertshausen Spornartige Zersiedlung durch Gewerbe Richtung Auto-

bahn 
 An den Nordrand des Ortes 

 



Die Vielzahl der zu kritisierenden Punkte offenbart erhebliche Defizite im Bereich Umwelt- 
und Naturschutz und erfordert  in einigen Bereichen ein grundsätzlich anderes Herangehen. 
Im diesem Sinne fordern wir den RV auf, seine Planung erneut auf den Prüfstand zustellen 
und mit den Naturschutzverbänden der Region das Gespräch zu suchen, wie man es mit 
Erfolg ja schon bei einigen Teilfortschreibungen getan hat. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
    (Martin Zorzi) 
 
 
 
Angeschlossene Verbände und Gruppierungen (Stand April 2005): Aktive Bürger Michelfeld; Arbeitsgruppen Hall u. CR des Landesnaturschutzverbandes; 
Angelsport- bzw. Fischereivereine Brettachtal, Crailsheim, Eckartshausen, Honhardt, Kirchberg u. Untersontheim; AG Gesunde Lebensweise Schw. Hall; 
Bäuerliche EZG Schwäb. Hall; Bezirksverein f. Bienenzucht Gaildorf, Bürgerforum Brennessel Mainhardt, Bürgerinitiative Obersontheim; BUND-Gruppen Crails-
h., Frankenhardt u. Schw. Hall; Energie-Initiative Kirchberg, Förderkreis Regionaler Streuobstbau (FÖS); Heimatvogelschutzverein Langenburg,; EZG 
Hohenloher Höfe; Imkerverein Mainhardter Wald; Initiative Rottal; Jägervereinigungen Crailsheim und Schw. Hall; Jugendzentrum Crailsheim e.V.; NABU Ortsgr. 
Crailsheim, Gaildorf, Gerabronn, Ilshofen, Kirchberg, Mainhardt, Rot am See, Schw. Hall; Schutzgemeinschaft Deutscher Wald; TV Naturfreunde OG Schwäb. 
Hall; SAV-Hauptverein sowie Ortsgruppen Crailsheim, Gaildorf, Mainhardt, Satteldorf u. Schw. Hall; Tierschutzverein Crailsheim;  Umweltstiftung BI Westernach; 
VCD-Kreisverband Schwäb. Hall; Verein für Speläologie Hohenl.-Franken.  
Vorstand: 1. Vors. Dirk Siemers, Schwäb. Hall;  2. Vors.: Helmut Fischer, Mainhardt; Bankverb.: Konto 199 227, KSK SHA-CR BLZ 62250030;  
Geschäftsstellenleiter: Dipl-Biol. Martin Zorzi;  Geschäftszeiten: Mo+Do 14-17Uhr, Mi+Di 9.30 - 16.30 Uhr, Beratung nach Vereinbarung. 
 


